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 Julia Jirmann, Franziska Vollmer 

Wie kann die Besteuerung in Deutschland 
gerechter gestaltet werden? 

Die Frage nach der Gerechtigkeit im Steuerrecht zählt zu den grundle-
genden Herausforderungen bei der Finanzierung moderner Staatswe-
sen. Steuern sind nicht nur fiskalische Instrumente zur Finanzierung 
öffentlicher Aufgaben, sondern auch Ausdruck normativer Ordnungs-
prinzipien, die die Lastenverteilung innerhalb der Gesellschaft bestim-
men.  

Der Beitrag erläutert zunächst den verfassungsrechtlichen Maßstab für 
eine gerechte Besteuerung (1) und prüft anschließend, inwiefern das 
geltende System insbesondere bei sehr hohen Kapitaleinkommen und 
Erbvermögen den Anforderungen der Steuergerechtigkeit nicht genügt 
(2). Der Fokus liegt dabei auf der Einkommensteuer, die im Hinblick auf 
die steuerliche Leistungsfähigkeit besonders breit diskutiert wird und 
zugleich den größten Beitrag zum Steueraufkommen leistet. Außerdem 
wird die Erbschaftsteuer betrachtet, deren Bedeutung für den Vermö-

gensaufbau in den vergangenen 
Jahren stark zugenommen hat 
und die auch international zuneh-
mend in den Mittelpunkt politi-
scher Debatten rückt. In Deutsch-
land steht zudem eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richts an, die sich mit der niedri-
gen Besteuerung großer Erbver-
mögen befasst. 

Darauf aufbauend werden kon-
krete Reformvorschläge entwi-
ckelt, die geeignet sind, die steu-
erliche Lastenverteilung in 
Deutschland gerechter zu gestal-
ten und die Finanzierung öffentli-
cher Aufgaben langfristig zu si-
chern (3). Hierzu zählt auch ein 
Vorschlag zur Einführung einer 
Vermögensteuer. Abschließend 
werden politische und gesell-
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schaftliche Blockaden (4) sowie Wege zu ihrer Überwindung (5) disku-
tiert. 
 

1 Rechtlicher Maßstab für Steuergerechtigkeit 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist gleich-
heitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht der Grundsatz der steu-
erlichen Lastengleichheit. Der Gesetzgeber hat bei der Auswahl des 
Steuergegenstandes und bei der Bestimmung des Steuersatzes einen 
weitgehenden Entscheidungsspielraum. Abweichungen von einer ein-
mal getroffenen Belastungsentscheidung müssen sich jedoch am 
Gleichheitssatz messen lassen (Gebot der folgerichtigen Ausgestal-
tung), sie bedürfen eines sachlichen Grundes. Dabei steigen die Anfor-
derungen an ihre Rechtfertigung mit Umfang und Ausmaß der Abwei-
chung (vgl. BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2014, Az. 1 BvL 21/12, 
BVerfGE 138, 136, Rn. 123 m.w.N.). 

Bei der Einkommensteuer hat sich als Maßstab für eine gerechte Be-
lastung das Leistungsfähigkeitsprinzip herausgebildet; es wird auch 
aus dem allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes abgeleitet 
(vgl. BVerfG, Urteil vom 9. Dezember 2008, Az. 2 BvL 1/07 u.a. Rn. 57 
m.w.N.; Tipke 1981, 57–58). In Abgrenzung zum Äquivalenzprinzip ist 
der Maßstab dabei nicht, »Was bekomme ich vom Staat für meine 
Steuern und Beiträge?«, sondern »Wie viel kann oder muss ich beitra-
gen, damit die öffentlichen Leistungen erbracht werden können?«. 
Jede Person soll demnach entsprechend ihrer finanziellen Leistungs-
fähigkeit zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben beitragen. Wer mehr 
Einkommen hat, soll auch mehr Steuern zahlen als jemand mit gerin-
geren Mitteln. Das erzielte Einkommen ist der Steuergegenstand.1 

Bei der Ausgestaltung des Tarifs hat sich die Gesetzgebung bei der 
Einkommensteuer schon lange für eine progressive Belastung ent-
schieden.2 Damit ist gemeint, dass der Steuerbeitrag von verschieden 
leistungsstarken Steuerpflichtigen mit wachsender Leistungsfähigkeit 
nicht nur absolut bzw. proportional, sondern auch relativ zunimmt; der 

 
(1) Maßgeblich ist dagegen nicht, was jemand verdienen könnte oder wie viel Aufwand die 
Person hat. 
(2) Lediglich die konkrete Progression ändert sich immer wieder. Dabei hat sich der Spitzen-
steuersatz seit Gründung der Bundesrepublik in vielen Schritten nahezu durchgehend vermin-
dert, von anfänglich 95 % auf heute 45 %. 
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Steuersatz steigt schrittweise.3  In Rechtsprechung und Literatur wird 
die Progression als zumutbar, teilweise auch als geboten4  angesehen.  
Als Grund für den progressiven Tarif wird neben dem Leistungsfähig-
keitsprinzip5 zum Teil zur Rechtfertigung auch auf das Sozialstaats-
prinzip zurückgegriffen (vgl. Tipke 1981; ausführlich zur historischen 
Entwicklung: Sahm 2018). Einigkeit besteht jedenfalls darüber, dass 
die Progression verfassungsgemäß ist (vgl. Vollmer 1998, 50 m.w.N.). 

Der steuerliche Grundsatz der Lastengleichheit gilt auch für die Erb-
schaftsteuer (vgl. BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2014, Az. 1 BvL 
21/12, BVerfGE 138, 136, Rn. 123 m.w.N.). Unter Berücksichtigung der 
verfassungsrechtlichen Garantie des Erbrechts lässt es das Grundge-
setz zu, den durch den Erbfall beim Erben anfallenden Vermögenszu-
wachs und die dadurch vermittelte finanzielle Leistungsfähigkeit zu be-
lasten (BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 1995, Az. 2 BvR 552/91,  
BVerfGE 93, 121, Rn. 20 m.w.N.). Bei der Erbschaftsteuer als einer 
Variante der Vermögensteuer besteht die Herausforderung, dass für 
eine gleichmäßige Belastung die einzelnen zur Erbschaft gehörenden 
wirtschaftlichen Werte realitätsgerecht abgebildet werden müssen (vgl. 
ebd., Rn. 21 m.w.N.). Zudem stellt sich hier anders als bei der Einkom-
mensteuer eine weitere Anforderung: Der Gesetzgeber hat bei der Ge-
staltung der Steuerlast nach dem Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts zur Erbschaftsteuer vom 22. Juni 1995 zu berücksichtigen, ob 
bestimmte Werte  – etwa mittelständische Unternehmen – in besonde-
rer Weise gemeinwohlgebunden und gemeinwohlverpflichtet sind und 
deshalb mit dem Ziel, ihr Fortbestehen zu sichern, bei der Besteuerung 
von einer verminderten Leistungsfähigkeit auszugehen ist (vgl. ebd., 
Rn. 30f. m.w.N.). Etwas anders argumentiert das Urteil vom 17. De-
zember 2014, in dem das Gericht zwar auch Gemeinwohlgründe für die 
Steuerverschonung verlangt, im Falle ihres Vorliegens aber Förderung 
und Lenkung für grundsätzlich zulässig hält (vgl. BVerfG, Urteil vom 17. 
Dezember 2014, Az. 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, Rn. 124–125 
m.w.N.), womit der Spielraum für die Rechtfertigung von Ausnahmen 

 
(3) Während der Eingangssteuersatz nach dem Tarif für das Jahr 2025 direkt oberhalb des 
Grundfreibetrags 14 % beträgt, steigt er nach und nach bis auf die Höhe des Spitzensteuer-
satzes von 45 % an (§ 32a EStG). 
(4) So Birk 1983, 56ff. Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen. 
(5) So kann davon ausgegangen werden, dass mit höheren Einkommen die Spielräume stei-
gen, wie mit dem Einkommen verfahren wird. Während bei kleinen Einkommen der prozentu-
ale Anteil notwendiger Ausgaben hoch ist, sinkt dieser Anteil mit dem Einkommen; die Fähig-
keit, aus dem zusätzlichen Einkommen Steuern zu zahlen, und damit die finanzielle Leistungs-
fähigkeit steigt daher grundsätzlich progressiv. 
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bei der Erbschaftsteuer zugunsten von Unternehmen vergrößert wor-
den sein dürfte. Zugleich betont eben diese Entscheidung, dass die 
Rechtfertigungsanforderungen für Ausnahmen mit Umfang und Aus-
maß steigen. Es verlangt für die Verschonung von Unternehmen, so-
weit sie über den Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen hinaus-
greift, eine »Bedürfnisprüfung«. Die Verschonung sehr großer Unter-
nehmen ist danach nur gerechtfertigt, wenn durch die andernfalls ent-
sprechend hohe Erbschaft- oder Schenkungsteuerlast der Erwerber in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte und so Investitionskraft und 
Arbeitsplätze gefährdet würden oder das Unternehmen verkauft oder 
sogar aufgelöst werden müsste (vgl. ebd. Rn. 170ff, auch Wieland 
2015). Wie konkret diese Prüfung erfolgen muss, welche Typisierungen 
erfolgen und welche Nachweise im Einzelfall zu erbringen sind, um die 
Erforderlichkeit der Verschonung zu belegen, ist am Ende entschei-
dend. 

Der Gesetzgeber hat mit der Erbschaftsteuerreform 2016 auf das Urteil 
reagiert. Das neue Recht sieht vor allem für Unternehmensübergänge 
wieder umfangreiche Steuerverschonungen vor. Beim Bundesverfas-
sungsgericht sind dazu mittlerweile zwei Verfahren anhängig – eine 
Verfassungsbeschwerde von 2022 sowie ein Normenkontrollantrag 
Bayerns von 2023 – und dementsprechend wird eine weitere Entschei-
dung des Gerichts erwartet. 
 

2 Diagnose der Einkommen- und Erbschaftsbesteuerung 
 
Steuern und Sozialbeiträge finanzieren staatliche und sozialstaatliche 
Leistungen und tragen damit erheblich zum Wohlstand in Deutschland 
bei – und zwar verlässlicher als in vielen anderen Ländern. Vor allem 
Menschen mit hohen Arbeitseinkommen sowie kleine und mittelständi-
sche Unternehmen tragen durch progressive Steuersätze entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit mit einem wesentlichen Anteil dazu bei. 
Für sehr hohe Kapitaleinkommen sowie große Erbvermögen bestehen 
hingegen zahlreiche Sonderregelungen und Gestaltungsmöglichkei-
ten, die dazu führen, dass die effektiven Steuersätze für Hochvermö-
gende wieder sinken, wie im Folgenden gezeigt wird. 
 

2.1 Regressive Steuern auf hohe Vermögenseinkommen 
 
Die Einkommensteuer ist formal progressiv ausgestaltet: Mit steigen-
dem Einkommen nimmt nicht nur der absolute Steuerbeitrag, sondern 
auch der relative Steuersatz zu. Der Grenzsteuersatz, also der 
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Steuersatz, der auf den jeweils zuletzt verdienten Euro angewendet 
wird, steigt dabei an – vom Eingangssteuersatz von rund 14 Prozent, 
der nach Überschreiten des Grundfreibetrags (derzeit 12.096 Euro) 
greift, über den Spitzensteuersatz von 42 Prozent bis hin zum maxima-
len Steuerteuersatz von 45 Prozent, dem sogenannten Reichensteuer-
satz. Dieser wird ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 
etwa 280.000 Euro erhoben. Einschließlich des Solidaritätszuschlags, 
der bei rund 10 Prozent der Steuerpflichtigen, und zwar denjenigen mit 
den höchsten Einkommen, zusätzlich anfällt, ergibt sich daraus ein 
höchstmöglicher Steuersatz von etwa 47,5 Prozent. 

In der Praxis findet der progressive Einkommensteuertarif zwar auf die 
meisten Einkommen in Deutschland Anwendung und führt entspre-
chend zu Umverteilung: Die einkommensstärksten 10 Prozent der 
Steuerpflichtigen entrichten in Deutschland rund 56 Prozent des ge-
samten Einkommensteueraufkommens (vgl. BMF 2025a; BMF 2024, 
5). Diese Statistik wird regelmäßig herangezogen, um zu belegen, dass 
die stärkeren Schultern im deutschen Steuerrecht tatsächlich mehr 
Lasten tragen. Allerdings gilt dies im Wesentlichen nur für Arbeitsein-
kommen. Bei den höchsten Einkommen, insbesondere solchen aus 
Kapitalvermögen und Unternehmensbeteiligungen an Kapitalgesell-
schaften, greift der progressive Einkommensteuertarif nicht.6 Damit 
bleibt auch die aus der Einkommensteuerstatistik abgeleitete Umver-
teilungswirkung unvollständig. 

Statt über den Einkommensteuertarif werden Einkommen von Unter-
nehmenseigentümern in Deutschland zweistufig besteuert. Im ersten 
Schritt fallen auf Ebene der Kapitalgesellschaft durch Körperschaft- 
und Gewerbesteuer sowie Solidaritätszuschlag zusammen im Schnitt 
rund 30 Prozent an. In einem zweiten Schritt erfolgt die Besteuerung 
bei Ausschüttungen an Eigentümer über die pauschale Kapitalertrag-
steuer von 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag (26,4 Prozent).7 In 
Kombination mit den Unternehmenssteuern im ersten Schritt ergibt sich 
damit ein Steuersatz von rund 48 Prozent, der geringfügig oberhalb des 
maximalen Einkommensteuersatzes liegt.  

Häufig wird die Höhe der pauschalen Kapitalertragsteuer von 25 Pro-
zent im Verhältnis zur Besteuerung von Arbeitseinkommen mit bis zu 
45 beziehungsweise 47,5 Prozent als zu niedrig kritisiert. Tatsächlich 

 
(6) Für Einkommen aus Personengesellschaften greift dagegen auch der Einkommensteuerta-
rif.  
(7) Alternativ zur Abgeltungsteuer steht Unternehmenseigentümern das sogenannte Teilein-
künfteverfahren zur Verfügung, das im Ergebnis zu einer ähnlichen Gesamtbelastung führt. 
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erscheint es jedoch sachgerecht, bei Unternehmerinnen und Unterneh-
mern die Unternehmenssteuer als Teil der Gesamtbesteuerung des 
Einkommens mitzuberücksichtigen. Ein problematischer Vorteil der 
zweistufigen Besteuerung von Kapitalerträgen für hochvermögende 
Unternehmenseigentümer liegt jedoch darin, dass sie einen Teil der 
Besteuerung – nämlich die zweite Stufe – in die ferne Zukunft verschie-
ben können. Sofern sie die Anteile an ihrem Unternehmen (mindestens 
10 Prozent) nicht direkt als natürliche Personen halten, sondern über 
vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften (sog. Holding-Gesell-
schaften), können sie die Gewinne aus dem Unternehmen an diese 
Gesellschaft ausschütten, ohne dass dabei Kapitalertragsteuer anfällt.8 
Das in der Holdinggesellschaft anfallende Einkommen wird steuerlich 
nicht als persönliches Einkommen der Eigentümer behandelt, solange 
es dort bzw. auf der Ebene einer Kapitalgesellschaft verbleibt. Nur die 
Beträge, die an die natürliche Person des Anteilseigners ausgeschüttet 
werden, unterliegen der zweiten Stufe der Besteuerung und damit der 
vollen Ertragssteuer. In der Praxis können daher gezielt nur jene Teile 
des Einkommens an die Anteilseigner ausgeschüttet werden, die zur 
Deckung privater Lebenshaltungskosten erforderlich sind, während der 
überwiegende Teil der Gewinne in der Holdinggesellschaft verbleibt 
und dort niedrig besteuert reinvestiert werden kann. Zum Vergleich: 
Kleinaktionäre, die Kapitalmarktanlagen halten, müssen auf ausge-
zahlte Kapitalerträge oberhalb des Freibetrags von 1.000 Euro sofort 
26,4 Prozent Steuern entrichten. Auch für Arbeitseinkommen existiert 
eine solche steuergünstige Sparmöglichkeit nicht, da Reinvestitionen 
erst nach vollständigem Abzug der Einkommensteuer (und Sozialab-
gaben) erfolgen können.  

Die Sonderregelungen bei der Besteuerung von Kapitaleinkommen be-
wirken, dass die effektiven Steuersätze auf das gesamte Einkommen 
Hochvermögender kaum über dem Niveau der Unternehmensbesteu-
erung liegen. Sie bleiben deutlich unter dem maximalen Steuersatz des 
Einkommensteuertarifs und fallen teils nicht höher, mitunter sogar nied-
riger aus als die Steuersätze auf obere Mittelschichtseinkommen. 

Für Deutschland liegen zwar keine amtlichen Steuerstatistiken zu den 
tatsächlichen Steuersätzen von Hochvermögenden vor, eine Aus-

 
(8) Die Holding-Gesellschaft muss lediglich auf 5% der Ausschüttung Körperschaft- und Ge-
werbesteuer zahlen. Daraus ergibt sich ein effektiver Steuersatz von rund 1,5%. Wenn die 
Beteiligung mindestens 15% beträgt, entfällt die Gewerbesteuer, und der effektive Steuersatz 
liegt nur noch bei etwa 0,75%. Ausführlich vgl. hierzu: Jirmann 2024, 47.; Jirmann/Trautvetter 
2024a. 
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wertung öffentlicher Geschäftsberichte und Gesellschafterstrukturen 
von BMW und weiteren Beteiligungsgesellschaften der BMW-Erben 
Stefan Quandt und Susanne Klatten durch das Netzwerk Steuerge-
rechtigkeit zeigte jedoch beispielhaft, dass die Erben im Jahr 2022 zwar 
mit rund 11 Milliarden Euro das höchste Einkommen der Republik er-
zielt hatten, darauf jedoch schätzungsweise nur etwa 26 Prozent Steu-
ern zahlten (vgl. Jirmann/Trautvetter 2024a). Zum Vergleich: Ein zu 
versteuerndes Arbeitseinkommen von rund 67.000 Euro (entspricht ei-
nem Bruttolohn von etwa 80.000 bis 100.000 Euro) wird in Deutschland 
mit einem durchschnittlichen Steuersatz von rund 26 Prozent belastet 
– und damit in etwa ebenso hoch wie die Milliardeneinkommen der 
BMW-Erben.9 Folglich unterlag im selben Jahr nahezu jeder Produkt-
manager bei BMW einem vergleichbaren Steuersatz wie die Eigentü-
mer des Konzerns. Bezieht man zudem die Sozialabgaben ein, gibt ein 
Produktmanager sogar mehr als 40 Prozent seines Einkommens ab. 
Für Hochvermögende spielen Sozialabgaben hingegen praktisch keine 
Rolle, da ihre Einkommen überwiegend aus Kapital und Unterneh-
mensbeteiligungen stammen und damit weitgehend nicht der Sozial-
versicherungspflicht unterliegen. 

Zugleich gilt: Die niedrige Besteuerung sehr hoher Vermögenseinkom-
men ist kein deutsches Sonderphänomen, sondern entspricht einem 
internationalen Trend. Analysen in anderen Ländern mit ähnlich aufge-
bauten Steuersystemen wie dem deutschen zeigen, dass die effektiven 
Steuersätze von Milliardären auch dort deutlich unter den Abgabensät-
zen von Durchschnittsverdienenden und unterhalb der gesetzlichen 
Spitzensteuersätze liegen. So hat das EU-finanzierte EU Tax  
Observatory im 2023 veröffentlichten Global Tax Evasion Report Steu-
ersätze in einigen Ländern berechnet, in denen es – anders als in 
Deutschland – amtliche Steuerdaten gibt. Demnach zahlen Milliardäre 
in den USA im Durchschnitt lediglich Steuern in Höhe von rund 0,5 Pro-
zent ihres Vermögens, während das oberste Prozent der Einkommen-
steuerpflichtigen etwa 25 Prozent und Durchschnittsverdienende rund 
20 Prozent entrichten (vgl. EU Tax Observatory 2024). 

Die heutige vergleichsweise geringe Besteuerung sehr hoher Vermö-
gen und Kapitaleinkommen stellt im Übrigen keinen historischen »Nor-
malzustand« dar, sondern ist das Resultat der steuerpolitischen Ent-
scheidungen der vergangenen Jahrzehnte. In Deutschland haben seit 
Mitte der 1990er-Jahre eine Reihe von Reformen die Steuerbeträge 

 
(9) Eigene Berechnungen für das Jahr 2023 unter Verwendung des Lohnrechners: 
https://www.lohnspiegel.de/brutto-nettorechner-13812.htm. 
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hoher Einkommen und Vermögen deutlich reduziert. Dazu zählen die 
Aussetzung der Vermögensteuer (1997), die Abschaffung der Gewer-
bekapitalsteuer (1998) sowie die Senkung des Körperschaftsteuersat-
zes von 30 auf 15 Prozent in mehreren Schritten (1998, 2001, 2008). 
Mit der Umstellung vom Anrechnungsverfahren auf das Teileinkünfte-
verfahren und die Abgeltungsteuer (2002, 2009) wurde zudem die 
Möglichkeit geschaffen, Unternehmensgewinne steuerbegünstigt in 
vermögensverwaltenden Gesellschaften anzusparen. Wie tiefgreifend 
sich die Besteuerung von Kapitaleinkommen durch diese Reformen 
verändert hat, zeigt das Beispiel der BMW-Erben: Bis 2001 konnte die 
von BMW gezahlte Körperschaftsteuer auf die persönliche Einkom-
mensteuer der Eigentümer angerechnet werden. Im Jahr 1996 lag der 
kombinierte Steuersatz aus Körperschaft- und Gewerbesteuer für Un-
ternehmensgewinne bei rund 57 Prozent und war damit etwa doppelt 
so hoch wie heute. Auf ausgeschüttete Gewinne fiel zudem der per-
sönliche Einkommensteuersatz von bis zu 54 Prozent (inklusive Soli-
daritätszuschlag) an, der jedoch durch die Anrechnung der Körper-
schaftsteuer faktisch leer lief. Die Unternehmenssteuer wirkte damit als 
Vorauszahlung auf die Einkommensteuer der Anteilseigner. Zusam-
men mit der Vermögensteuer, die bis 1996 erhoben wurde, lag der 
Steuersatz auf die hohen Einkommen aus dem BMW-Vermögen bei 
über 60 Prozent und somit etwa doppelt so hoch wie heute (vgl.  
Jirmann 2023). Insgesamt haben diese Steuerreformen dazu geführt, 
dass Kapitaleinkommen heute erheblich geringer besteuert werden. 
Die Progression der Einkommensbesteuerung ist im Ergebnis deutlich 
geschwächt; teils zeigen sich sogar regressive Effekte. Das Leistungs-
fähigkeitsprinzip – und damit ein zentraler Maßstab der Steuergerech-
tigkeit – wird dadurch verletzt. 

Die niedrige Besteuerung sehr hoher Vermögenseinkommen stellt, wie 
hier dargelegt, einen Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip 
dar; zugleich führt sie zu einer weiteren Verschärfung der ökonomi-
schen Ungleichheit. Im Zusammenwirken mit dem Umstand, dass 
große Vermögen auf dem Markt ohnehin höhere Renditen als kleinere 
erzielen, haben die Steuersenkungen für große Vermögen die Ent-
wicklung, dass sich Wohlstand und wirtschaftliche Macht in den Hän-
den weniger Menschen konzentrieren, extrem beschleunigt. Allein im 
Jahr 2024 sind die deutschen Milliardenvermögen laut Manager Maga-
zin – trotz Krise – um weitere 60 Milliarden Euro auf mehr als 1000 
Milliarden Euro gewachsen. Das ist etwa viermal so viel wie vor 20 
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Jahren.10 Dabei fällt im internationalen Vergleich auf, dass die Vermö-
gen in Deutschland besonders ungleich verteilt sind (vgl. Bundesbank 
2024). Die reichsten 0,1 Prozent besitzen rund 20 Prozent des Netto-
vermögens, das reichste Prozent sogar über 35 Prozent und die reichs-
ten 10 Prozent der Gesellschaft halten bereits über zwei Drittel des 
Vermögens (vgl. Schröder et al. 2020). Die ärmere Hälfte der Bevölke-
rung hält hingegen nur etwa 2 Prozent des Vermögens – abgesehen 
von Rentenansprüchen also kaum etwas. Noch in den 1970er Jahren 
war dieser Anteil immerhin doppelt so hoch (vgl. Albers/Bartels/ 
Schularick 2022). 
 

2.2 Regressive Steuern auf Erbvermögen 
  
In Deutschland werden jedes Jahr zwischen 300 und 400 Milliarden 
Euro an die nächste Generation verschenkt oder vererbt (vgl.  
Tiefensee/Grabka 2017). Aufgrund sinkender Wirtschaftswachstums-
raten und abnehmender Produktivität dominieren Erbschaften und 
Schenkungen zunehmend das Gesamtvermögen. Inzwischen wurde in 
Deutschland mehr als die Hälfte des Vermögens nicht mehr zu Leb- 
zeiten erwirtschaftet, sondern basiert auf Erbschaften und Schenkun-
gen – Tendenz steigend. In den 1970er Jahren lag der Anteil nur bei 
rund 20 Prozent (vgl. Alvaredo/Garbinti/Piketty 2017). Die Erbvermö-
gen verteilen sich dabei sehr ungleich in der Bevölkerung: In Deutsch-
land erhalten die reichsten 10 Prozent etwa die Hälfte des weiterge-
reichten Vermögens, während der ärmere Teil der Bevölkerung weit-
gehend leer ausgeht (vgl. Baresel et al. 2021). In den vergangenen 
Jahren entfielen 98 Prozent der steuerpflichtigen Erbschaften auf Men-
schen in Westdeutschland (vgl. Jirmann 2022). Deutschland entwickelt 
sich somit zunehmend von einer Leistungs- zu einer Erbengesellschaft.  

Eine Steuer auf Erbschaften und Schenkungen ist grundsätzlich geeig-
net, der Kapitalanhäufung über Generationen hinweg entgegenzuwir-
ken und die Chancengerechtigkeit zu fördern (vgl. OECD 2021; auch 
BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2014, Az. 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 
136, Sondervotum, Rn. 4-6). Zu diesem Zweck gelten in Deutschland 
progressive Erbschaft- und Schenkungsteuern. Bei Großübertra-

 
(10) Eigene Berechnungen auf Grundlage der Daten der Reichenliste des Manager Magazins 
2023 (vgl. mit ausführlichen Nachweisen https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_reichs-
ten_Deutschen_(Manager_Magazin)).  
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gungen unter Nichtverwandten liegen die Steuersätze bei bis zu 50 
Prozent und für Unternehmensvermögen bei maximal 30 Prozent.  

In der Praxis kommen diese Sätze jedoch kaum zur Anwendung, weil 
Unternehmensvermögen durch Ausnahmeregelungen und Gestal-
tungsmöglichkeiten weitgehend verschont bleiben. Ausgangspunkt war 
der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 
2006, welcher die damalige Unterbewertung von Grund- und Unterneh-
mensvermögen beanstandete (vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. Novem-
ber 2006, Az. 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1). Der Gesetzgeber refor-
mierte 2009 das Erbschaftsteuerrecht, führte neue Bewertungsverfah-
ren ein – und zugleich weitreichende Steuerbefreiungen für Betriebs-
vermögen (§§ 13a, 13b ErbStG). In der Folge sind die effektiven Steu-
ersätze auf große Vermögen deutlich gesunken (vgl. Bach/Thiemann 
2016). 

Wenige Jahre später, mit Urteil vom 17. Dezember 2014, bewertete 
das Bundesverfassungsgericht die reformierte Begünstigung erneut als 
unverhältnismäßig und erklärte die Steuerregelungen für verfassungs-
widrig. Die Richter kritisierten verschiedene große »Schlupflöcher«, 
insbesondere, dass Erben großer und sehr großer Unternehmen ohne 
ausreichende Begründung vollständig von der Steuer befreit werden 
(vgl. BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2014, Az. 1 BvL 21/12, BVerfGE 
138, 136). Mit der Reform von 2016 wurde eine Obergrenze für die all-
gemeinen Steuerbefreiungen eingeführt. Unternehmensvermögen 
über 26 Millionen Euro können seitdem nicht mehr von der sogenann-
ten Regelverschonung profitieren. Gleichzeitig wurde jedoch eine neue 
Begünstigung für Großvermögen geschaffen: Erben und Beschenkten, 
die mehr als 26 Millionen Euro Unternehmensvermögen erhalten, kön-
nen die Steuer auf Antrag erlassen werden. Voraussetzung ist der 
Nachweis gegenüber dem Finanzamt, dass sie »bedürftig« sind, das 
heißt, dass sie kein ausreichendes Vermögen besitzen, um die Steuer 
zu begleichen (sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung, § 28a 
ErbStG). Diese Bedürftigkeitsprüfung ist so ausgestaltet, dass große 
Unternehmensvermögen nach wie vor systematisch begünstigt wer-
den. Herangezogen wird bei der Prüfung nur das sogenannte »verfüg-
bare Vermögen«, also die Hälfte des nicht begünstigten Privatvermö-
gens und des mit der Schenkung oder Erbschaft übertragenen sonsti-
gen, nicht begünstigten Vermögens. Betriebsvermögen bleibt unbe-
rücksichtigt, ebenso zukünftige Gewinne oder Ausschüttungen. Zudem 
eröffnen sich erhebliche Gestaltungsspielräume, etwa durch die ge-
zielte Umschichtung in begünstigtes Betriebsvermögen, durch Übertra-
gungen auf junge Erwachsene ohne eigenes Vermögen oder durch die 
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Nutzung privatnütziger Familienstiftungen (vgl. Jirmann 2025a; Netz-
werk Steuergerechtigkeit (Hrsg.) 2023; Steinbrenner/Weck/Zental 
2024).  

Wenn der Gesetzgeber die Erbschaftsteuer am Leistungsfähigkeits-
prinzip ausrichtet, müssen die Befreiungstatbestände folgerichtig an 
eine tatsächlich fehlende Leistungsfähigkeit anknüpfen. Die Halbierung 
des Privatvermögens als pauschaler Abschlag und die vollständige 
Ausblendung der zu erwartenden Gewinne aus dem geerbten Betriebs-
vermögen unterlaufen diese Logik. Gerade das ertragreiche Betriebs-
vermögen prägt die steuerliche Leistungsfähigkeit der Erwerber ent-
scheidend. Fraglich ist auch, weshalb bei Unternehmensübergängen 
durch Schenkung der Schenker als Steuerschuldner außer Betracht 
bleibt. Die aufgezeigten Gestaltungsmöglichkeiten zeigen zudem, dass 
die Regelung nicht auf den eng begrenzten Gemeinwohlzweck – die 
Abwehr konkreter Bestandsgefährdungen – ausgerichtet ist, sondern 
eine breite, leicht nutzbare Gestaltung für Hochvermögende eröffnet. 

Im Ergebnis zahlen die Erben sehr großer Vermögen deutlich geringere 
effektive Steuersätze als Erben kleinerer steuerpflichtiger Vermögen. 
Die Steuer entfaltet damit faktisch eine regressive Wirkung. Eine Aus-
wertung der Steuerstatistik bestätigt dies: 2023 wurden Erbschaften 
und Schenkungen bis 2,5 Millionen Euro im Durchschnitt mit rund 9 
Prozent besteuert, während auf Vermögen über 20 Millionen Euro nur 
noch 4,9 Prozent entfielen. Großübertragungen jenseits von 26 Millio-
nen Euro wurden sogar lediglich mit 2,9 Prozent besteuert (vgl. Jirmann 
2025a). 2024 sank der durchschnittliche Steuersatz auf große Unter-
nehmensvermögen nochmals auf nur 1,5 Prozent (vgl. Jirmann 2025b). 
Die Sonderregelungen für Unternehmensvermögen einschließlich der 
weitreichenden Gestaltungsspielräume für große Vermögen haben we-
sentlich dazu beigetragen, dass die Erbschaftsteuer regressiv wirkt und 
ausgerechnet auf die größten Vermögen besonders niedrige Steuern 
anfallen. Das Leistungsfähigkeitsprinzip – und damit ein zentraler Maß-
stab der Steuergerechtigkeit – wird dadurch verletzt. 
 

3 Konkrete Reformvorschläge für mehr Steuergerechtigkeit 

3.1 Durch Mindeststeuer für Hochvermögende die Progression bei 
der Einkommensbesteuerung insgesamt stärken  
 
In Deutschland und vielen anderen Ländern wurde die Steuerprogres-
sion in den vergangenen Jahren deutlich abgeschwächt. Arbeitsein-
kommen werden heute oft geringer besteuert als deutlich höhere 
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Vermögenseinkommen. Ein möglicher Lösungsansatz, der in der inter-
nationalen Steuerdebatte zunehmend Beachtung findet, besteht darin, 
die Progression durch die Einführung einer Mindeststeuer auf sehr 
große Privatvermögen wiederherzustellen (vgl. Zucman 2024). Auf den 
ersten Blick mag es konzeptionell widersprüchlich erscheinen, mit einer 
Steuer auf Vermögen die niedrige Besteuerung großer Einkommen 
auszugleichen. Bei genauerer Betrachtung wirkt eine Vermögensteuer 
jedoch funktional wie eine indirekte Steuer auf Vermögenserträge: Sie 
knüpft in der Erhebung zwar nicht an den tatsächlichen Zufluss von 
Einkommen, sondern an den Bestand des Vermögens selbst – damit 
aber an die ökonomische Grundlage, aus der Einkommen der Eigentü-
mer hervorgehen. Ein zentraler Vorteil einer solchen Steuerreform be-
steht darin, dass sie sich auch durch komplexe Beteiligungs- und Hol-
dingstrukturen nicht umgehen lässt. Unabhängig davon, ob Unterneh-
mensanteile direkt oder indirekt über Gesellschaften gehalten werden 
und Gewinne dort einbehalten bleiben, richtet sich die Steuer nach dem 
gesamten einer Person zurechenbaren Vermögen.  

Ein entsprechender auch international breit diskutierter Vorschlag von 
dem französischen Wirtschaftswissenschaftlicher Gabriel Zucman 
sieht vor, dass ab einer bestimmten Vermögensschwelle – etwa einem 
Privatvermögen von 100 Millionen Euro – ein Steuersatz von zwei Pro-
zent pro Jahr erhoben wird. Die bereits entrichtete persönliche Einkom-
mensteuer darf dabei angerechnet werden. Steuerpflichtige, die ihre 
Einkünfte auf die Ebene der natürlichen Person ausschütten und somit 
voll versteuern, werden also wiederum teilweise oder sogar vollständig 
von der Vermögensteuer entlastet. Jene Hochvermögende jedoch, de-
ren effektive Steuerquote auf Einkommen aus Kapitalbeteiligungen 
(deutlich) unterhalb des maximalen Steuersatzes des Einkommensteu-
ertarifs liegt, müssten ihren niedrigen Steuerbeitrag über die Vermö-
gensteuer ausgleichen (vgl. ebd.). 

Berechnungen zeigen, dass eine Vermögensteuer von 2 Prozent auf 
sehr große Privatvermögen dazu führen würde, dass die effektive Steu-
erbelastung Hochvermögender deutlich steigt. Bei durchschnittlichen 
Renditen großer Vermögen von rund 7 Prozent würde die Gesamtsteu-
erquote von derzeit etwa 25 bis 30 Prozent auf rund 50 Prozent anstei-
gen (vgl. ebd.; Jirmann/Trautvetter 2024b). Damit würden die höchsten 
Vermögen wieder in einem ähnlichen Umfang zur Finanzierung öffent-
licher Aufgaben beitragen wie sehr hohe Arbeitseinkommen. So wäre 
die Progression in der Einkommensbesteuerung wiederhergestellt. 
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3.2 Privilegien bei der Erbschaftsteuer streichen und so die Pro-
gression stärken 
 
Große Erbschaften bestehen überwiegend aus Unternehmensvermö-
gen, das den Reichtum der obersten Vermögensschichten prägt. Weil 
diese Vermögensart weitgehend von der Steuer befreit ist, wirkt die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer regressiv. Statt die Chancengerech-
tigkeit zu stärken und der Vermögensungleichheit entgegenzuwirken, 
fördert die Steuer den Status quo der Besitzverhältnisse und ver-
schenkt ihr Umverteilungspotenzial. Diese Begünstigungen schwächen 
nicht nur die Steuerprogression, sondern mindern auch das Steuerauf-
kommen erheblich: Im Jahr 2024 wurden 9,9 Milliarden Euro Erbschaft- 
und Schenkungsteuer eingenommen, was einem Anteil von knapp ei-
nem Prozent am Gesamtsteueraufkommen entspricht.11 Aufgrund der 
Ausnahmeregelungen für Unternehmensvermögen verzichtete der 
Staat dabei auf rund die Hälfte des potenziellen Steueraufkommens 
(vgl. BMF 2025b).  

Gesamtwirtschaftlich ist die Steuerbefreiung von Unternehmensvermö-
gen nicht zu rechtfertigen und kann sogar schädlich wirken. Sie be-
günstigt Personen, die Unternehmen erben, unabhängig von ihrer un-
ternehmerischen Leistung oder Kompetenz, während innovative Grün-
derinnen und Gründer, die kein Vermögen erben, ohnehin im Nachteil 
sind – und durch die Steuerprivilegien für bestehende Unternehmen 
zusätzlich benachteiligt werden. Weil die Steuervergünstigungen nur 
greifen, wenn das Unternehmen mindestens fünf bzw. sieben Jahre 
nach der Erbschaft oder Schenkung gehalten wird – nicht jedoch bei 
einem Verkauf –, können sie zu Lock-in-Effekten bei Investitionen, Be-
schäftigung, Management und Governance führen. Dadurch werden 
notwendige Veränderungen innerhalb der Unternehmen erschwert und 
der gesamtwirtschaftliche Strukturwandel gebremst. Während die Sub-
ventionen bei Unternehmensübertragungen eigentlich dem Ziel dienen, 
Arbeitsplätze und Investitionen langfristig zu sichern, könnten letztere 
im Gegenteil sogar gefährdet werden (vgl. Wissenschaftlicher Beirat 

 
(11) Eigene Berechnungen mittels Daten zu den kassenmäßigen Steuerreinnahmen. Vgl. dazu 
die vom BMF veröffentlichte Übersicht über kassenmäßige Steuerreinnahmen nach Steuerar-
ten und Gebietskörperschaften, 4. Vierteljahr und Kalenderjahr 2024: https://www.bundesfi-
nanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_ 
Steuereinnahmen/2025-01-30-steuereinn-4-vierteljahr-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
(eingesehen am 30.10.2025). 
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beim BMF 2012; Grossmann/Strulik 2010; OECD 2021). Die Steuer-
ausnahmen sollten deshalb weitestgehend zurückgeführt werden.  

Hinsichtlich möglicher Liquiditäts- und Finanzierungsprobleme für Un-
ternehmen bei der Nachfolge durch die Erbschaftsteuer findet sich in 
der Literatur allenfalls gemischte Evidenz (vgl. vgl. Wissenschaftlicher 
Beirat beim BMF 2012, 28; Steinbrenner/Weck/Zental 2024, 12). Durch 
eine Streckung der Steuerzahlungen über lange Zeiträume können 
diese Risiken jedenfalls stark abgemildert werden. Die Steuersubven-
tionen sollten also durch langfristige Finanzierungshilfen (Stundung, 
Verrentung) ersetzt werden. Für den Fall, dass eine Steuerschuld die 
Selbstfinanzierungsmöglichkeiten der Unternehmen zu stark belastet 
beziehungsweise darin weiterhin eine Gefahr für den Bestand von Fa-
milienunternehmen gesehen wird, könnte schließlich die Möglichkeit ei-
ner stillen Beteiligung des Staates geschaffen werden.12 

Eine solche Reform stärkt die Progression der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer und damit die Besteuerung entsprechend der Leistungsfä-
higkeit. 
 

4 Gesellschaftliche und politische Blockaden steuerlicher Refor-
men 
 
Die vorausgegangene Analyse zeigt: Hohe Kapitaleinkommen und Zu-
flüsse aus Erbvermögen werden in Deutschland nicht im Sinne des 
Leistungsfähigkeitsprinzips besteuert. Damit stellt sich die Frage, wa-
rum die beschriebenen Ungleichgewichte politisch bisher so hingenom-
men wurden und nicht korrigiert werden. Empirische Studien und re-
präsentative Umfragen belegen ein widersprüchliches Bild: Die meis-
ten Menschen empfinden die wirtschaftliche Ungleichheit in Deutsch-
land als zu groß und wünschen sich, dass die Politik für einen stärkeren 
sozialen Ausgleich sorgt (vgl. Baarck et al. 2022; Schechtl/Tisch 2023; 
World Economic Forum 2022). Eine deutliche Mehrheit der Bevölke-
rung wünscht sich vom Staat ein entschiedenes Vorgehen gegen sozi-
ale Ungleichheit – insbesondere durch eine stärkere Besteuerung gro-
ßer Vermögen. Selbst unter den Wählerinnen und Wählern der CDU 
findet sich eine Mehrheit, die eine Vermögensteuer befürwortet.13 

 
(12) Ausführlicher hierzu vgl. Bach 2022. 
(13) Vgl. dazu etwa den ARD-DeutschlandTREND von infratest dimap aus dem April 2025 
https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2025/ 
april/ oder etwa den Beitrag von Lorenz Wolf-Doettinchem zur STERN-Umfrage vom 9. Juli 
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Dennoch blieben Steuerreformen, die zu höherer Besteuerung Hoch-
vermögender führen würden, in den vergangenen Jahren aus. Warum 
also geschieht so wenig, obwohl der gesellschaftliche Rückhalt für 
mehr Steuergerechtigkeit vorhanden zu sein scheint? 

Ein Grund liegt, wie die Forschung zeigt, im fehlenden politischen 
Druck aus der Bevölkerung. In qualitativen Studien mit Fokusgruppen 
zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen den Antworten in Umfra-
gen und den Haltungen, die in längeren Interviews oder unmoderierten 
Gruppengesprächen zutage treten. Die Zustimmung zu höheren Steu-
ern, die sich bei Umfragen zeigt, erweist sich als oberflächlich und brü-
chig – bei Nachfragen und in Gruppendiskussionen relativieren die Be-
fragten ihre Position häufig oder wechseln sie ganz. Steuerpolitik spielt 
für die meisten Teilnehmenden keine bzw. kaum eine Rolle. Viele ge-
ben offen zu, dass sie das Thema langweilig, zu komplex oder »nichts 
für sie« finden. Steuererhöhungen für Reiche werden kaum als persön-
lich relevant oder nützlich wahrgenommen. In den Gruppendiskussio-
nen zeigt sich zudem, dass steuerkritische Argumente routiniert, klar 
formuliert und »sozial gestützt« vorgetragen werden, während pro-re-
distributive Positionen häufig unsicher und zögerlich geäußert und 
rasch wieder zurückgezogen werden. Immer wieder drängen sich me-
ritokratische Überzeugungen (»die haben hart gearbeitet«) und wirt-
schaftliche Befürchtungen (»dann gehen die Unternehmen ins Aus-
land«) in den Vordergrund (vgl. Fastenrath/Marx 2024).   

Dass es in den vergangenen Jahrzehnten keine ernsthaften Reform-
bemühungen für Steuererhöhungen auf große Vermögen gegeben hat, 
liegt auch daran, dass viele progressive Politikerinnen und Politiker die-
sen Mangel an gesellschaftlichem Druck spüren – und selbst nicht be-
reit sind, das Thema mit der nötigen Konsequenz und Klarheit politisch 
zu vertreten (vgl. Fastenrath et al. 2021). Im Ergebnis kommen ent-
sprechende Untersuchungen zu dem Schluss, dass es weniger an  
ökonomischen Zwängen als vielmehr an einer Kombination aus wirt-
schaftlicher Diskurshoheit, medialer Einflussnahme und organisatori-
scher Schwäche der linken Parteien liegt. Diese Faktoren erzeugen ein 
selbstverstärkendes Muster aus Kompetenzdefizit, Kommunikations-
angst und politischer Passivität gegenüber den Reichen (vgl.  
Fastenrath/Marx 2024). 
 
 

 
2024 auf Stern.de: https://www.stern.de/politik/umfrage-zur-vermoegenssteuer-sogar-cdu-
csu-waehler-dafuer-34863076.html. 
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5 Wege aus der Blockade: Neue Impulse für die Steuerpolitik 
 
Während die Untersuchungen mit Fokusgruppen zeigen, wie brüchig 
die Zustimmung zu einer stärkeren Besteuerung großer Vermögen im 
Alltagsdiskurs bleibt, deuten neuere Beteiligungsformate auf ein ande-
res Potenzial hin. In einem bewusst anders angelegten, moderierten 
Verfahren – konkret in der »Bürgerdebatte Gerechte Steuern und Fi-
nanzen« – kamen Menschen über mehrere Tage hinweg in einen struk-
turierten Austausch. In einer ungewöhnlichen Allianz haben zwei eher 
gegensätzliche Akteure der Steuerpolitik – das Netzwerk Steuerge-
rechtigkeit und der Bund der Steuerzahler – das genannte Bürgerbe-
teiligungsformat zu gerechten Steuern organisiert. Über einen Zeitraum 
von sechs Tagen diskutierten dort 40 repräsentativ ausgewählte Bür-
gerinnen und Bürger unter fachlicher Begleitung von Expertinnen und 
Experten aus unterschiedlichen politischen und wissenschaftlichen 
Richtungen, wie ein gerechteres Steuersystem aussehen könnte (vgl. 
Mehr Demokratie e.V. 2025). 

Im Unterschied zu den spontanen Fokusgruppen führten die moderier-
ten, informationsgestützten Diskussionen zu deutlich progressiveren 
Vorschlägen – insbesondere im Hinblick auf eine stärkere Besteuerung 
großer Vermögen – und zugleich zu stabileren Positionen. Besonders 
beim Thema Vermögensverteilung war das Ergebnis eindeutig: Die 
Teilnehmenden sprachen sich klar für mehr Verteilungsgerechtigkeit 
aus und betrachteten Instrumente wie eine Vermögensabgabe sowie 
eine effektivere Erbschaftsteuer als geeignete Mittel, um dieses Ziel zu 
erreichen. Die Ergebnisse zeigen, dass informierte Bürgerinnen und 
Bürger in der Lage sind, meritokratische Deutungen und eingefahrene 
wirtschaftliche Argumente zu hinterfragen, wenn sie Zugang zu ver-
lässlichen Informationen und Raum für offenen Austausch erhalten. Es 
bedarf daher dringend einer breiten faktenbasierten Debatte über Steu-
ern und Finanzen, die informierte Entscheidungen ermöglicht. Bürger-
räte und zivilgesellschaftliche Dialoge bieten dafür bewährte Formate. 
Um Reformen hin zu einer höheren Besteuerung von Hochvermögen-
den anzustoßen, müssten Parteien stärker in politische Bildung, Deu-
tungskämpfe und kommunikative Mobilisierung investieren. Bürgerbe-
teilgungsgsformate können nur ein erster Ansatz sein, die steuerpoliti-
sche Debatte aus der Expertennische zu holen und neue Reformim-
pulse zu setzen. 

Eine gerechte Lastenverteilung ist wesentlich für den gesellschaft- 
lichen Zusammenhalt. Die unzureichende Besteuerung Hochvermö-
gender kostet Jahr für Jahr viele Milliarden Euro. Das Bundesver-
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fassungsgericht wird mit seiner anstehenden Entscheidung zur Erb-
schaftsteuer den verfassungsrechtlichen Rahmen für die steuerliche 
Verschonung – auch großer Unternehmensvermögen – möglicher-
weise erneut präzisieren. Die gesetzgeberischen Spielräume werden 
jedoch wahrscheinlich weiterhin sehr groß bleiben. Doch die entschei-
dende Frage ist keine juristische, sondern eine gesellschaftspolitische: 
Wie sollen die Lasten und Chancen in einer zunehmend ungleichen 
Gesellschaft verteilt werden? Diese Entscheidung kann kein Gericht 
abnehmen – sie muss demokratisch verhandelt und politisch getroffen 
werden.  
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